
Stadtverordnetenversammlung
Cottbus / Chó ebuz

Antrag
Antrags-Nr.:

009/09
  öffentlich  nichtöffentlich 

Antragsteller: Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses Antragsdatum:
18. September 2009 

Beratungsfolge: Datum  Datum 
 Dienstberatung Rathausspitze        Umwelt       
 Haushalt und Finanzen        Hauptausschuss 23.09.2009 
 Recht, Sicherheit, Ordnung und Petitionen        Stadtverordnetenversammlung 30.09.2009 
 Wirtschaft, Bau und Verkehr        Ortsbeiräte/Ortsbeirat       
 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA 03.03.2009 
 Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.         

Antragsgegenstand:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Die Neufassung der Satzung des Jugendamtes der Stadt Cottbus  

Inhalt des Antrages:

Das Erste Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe – 
des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 1997 (GVBl. I S. 87), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2007 (GVBl. I S. 118) bestimmt im § 6 den 
Kreis der beratenden Mitglieder der örtlichen Jugendhilfeausschüsse. 

Mit der vorliegenden Neufassung der Satzung des Jugendamtes der Stadt Cottbus, wird diese mit den 
gesetzlichen Bestimmungen in Übereinstimmung gebracht. 

     Eberhard Richter 

______________________________ 
 Unterschrift Antragsteller/in 

Beschlussniederschrift:

Gremium:  HA  StVV Beschluss-Nr.:       

Tagung am:       TOP:      
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Antragsvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen ( siehe Niederschrift ) Anzahl der Stimmenthaltungen     


